
Datenschutzerklärung zur Sommerleseaktion Heiß Auf Lesen© 2025 
1. Verantwortliche: 
Ausführung und Erhebung der Daten und somit verantwortlich im Sinne der DS-GVO: Stadtbücherei Marbach, 
Hauffstraße 7, 71672 Marbach. Kontakt des zuständigen Datenschutzbeauftragten: Sven Kettner,  
0711 IT-Design, Wiener Str. 196, 70469 Stuttgart, datenschutz@schillerstadt-marbach.de 
 
2. Erhebung & Nutzung der Daten 
HAL© ist eine gemeinsame Aktion der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen als koordinierende Stelle 
und der teilnehmenden und somit ausführenden Bibliothek. Im Rahmen der Aktion findet ein Gewinnspiel auf 
Ebene des Regierungsbezirks Stuttgart statt. Für die Teilnahme werden an die Kinder Teilnahmekarten 
ausgeteilt, über deren Nutzung Sie hiermit informiert werden. Für die Ermittlung des Gewinners werden 
folgende persönliche Daten von der teilnehmenden Bibliothek erhoben und an die Fachstelle* beim 
Regierungspräsidium Stuttgart übermittelt: Vor- und Nachname des teilnehmenden Kindes, teilnehmende 
Bibliothek. Für die Erreichbarkeit des Gewinners oder der Gewinnerin durch die Bibliothek selbst werden 
darüber hinaus folgende Daten des teilnehmenden Kindes von der Bibliothek erhoben: Anschrift, 
Telefonnummer, Auskunft über Besitz eines Bibliotheksausweises, Vor- und Nachname des / der 
Erziehungsberechtigten. Weiter werden folgende Daten zur anonymisierten Auswertung für statistische Zwecke 
erhoben, diese Angaben sind freiwillig. Die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen erhält diese Daten 
nur in der bereits anonymisierten Form anhand eines durch die Bibliothek ausgefüllten Datenblattes mit der 
Anzahl der jeweiligen Teilnehmer: Geschlecht, Alter, Schule und Schulklasse. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DS-GVO. Die verarbeiteten personenbezogenen Daten geben wir 
nur dann an andere Stellen, Behörden oder Dritte weiter, wenn die Übermittlung gesetzlich zulässig ist oder 
Sie in die Übermittlung eingewilligt haben.  
 
3. Rechte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Auskunft Die Teilnehmer sowie deren Erziehungsberechtigte haben das Recht, alle personenbezogenen 
Daten, die in Zusammenhang mit der Aktion HAL© über sie erhoben worden sind, zu erfahren. 
Berichtigung Die Teilnehmer haben das Recht, falsche Daten berichtigen zu lassen. 
Löschung Alle in diesem Rahmen erhobenen persönlichen Daten werden nach Abschluss der Aktion vernichtet 
bzw. gelöscht. Beendet ist dieser Zeitrahmen nach Ermittlung der Gewinnerinnen und Gewinner bzw. nach 
Abgabe der anonymisierten statistischen Daten an die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen bis 
31.10.2025. Alle Teilnehmer haben das Recht, ihre Daten auch vor Abschluss der Aktion löschen bzw. 
vernichten zu lassen. Hierbei gilt zu beachten, dass die Daten zur Gewinn-Ermittlung und zur Erreichbarkeit 
der Teilnehmer erforderlich sind, um an der Aktion teilzunehmen. Die freiwillig erteilten Angaben zu Alter, 
Geschlecht und Schule können auch vor Beendigung des oben genannten Zeitrahmens auf Anfrage gelöscht 
werden. Die Auswertung der anonymisierten Daten, die das Geschlecht, Alter, Schule und Schulklasse 
beinhalten, wird nicht gelöscht. Aus den Auswertungen der Bibliotheken wird eine Jahresstatistik zu HAL© 
erstellt. Diese wird bei der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen gespeichert. Anhand der Statistik 
kann beispielsweise festgestellt werden, wie viele Kinder im Regierungsbezirk teilgenommen haben und in 
welcher Klasse sie sind. Soweit die Bibliothek von ihr erhobene Daten an die Fachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium Stuttgart übermittelt hat, können Sie sich zur Wahrnehmung der 
Rechte bezüglich der dort erfolgenden Datenverarbeitung an das Regierungspräsidium Stuttgart wenden: 
Regierungspräsidium Stuttgart, Behördlicher Datenschutzbeauftragter Christian Wolff, Ruppmannstr. 21, 
70565 Stuttgart, E-Mail: datenschutzbeauftragter@rps.bwl.de 
Beschwerde Alle Teilnehmer haben das Recht, sich bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Für den Regierungsbezirk Stuttgart ist es der: 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
0711/615541-0, poststelle@lfdi.bwl.de 
Widerruf Der Teilnehmer oder die erziehungsberechtigte(n) Person(en) hat das Recht, die Einwilligung zu 
widerrufen. 
Einschränkung Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten verlangen. Die Anfrage ist an die für die Datenverarbeitung 
verantwortliche Bibliothek zu richten. 
Datenübertragbarkeit Ein Recht auf Datenübertragbarkeit steht Ihnen grundsätzlich zu, wenn Sie in die 
Datenverarbeitung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO) 
oder die Verarbeitung auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DS-GVO beruht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Der Antrag ist bei der für die Datenverarbeitung 
verantwortlichen Bibliothek 2) zu stellen. 
 

Einwilligungserklärung zur Verwendung von Medienmaterial (Bild- und 
Tonaufnahmen) im Rahmen der Sommerleseaktion HAL© 2025  
 
Diese Einwilligung betrifft Fotos, die beim Abschlussfest entstehen, sowie Bild- und Tonaufnahmen der 
sogenannten Kreativaufgaben der Aktion. 

 
1. Verantwortliche Stellen: 
Koordination der Aktion HAL: Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 23, Fachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen, Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart, fst@rps.bwl.de; Ausführung der Aktion HAL: 
Stadtbücherei Marbach ; Kontakt des zuständigen Datenschutzbeauftragten: siehe oben; Beschwerderecht 
bei Aufsichtsbehörde: Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-
Württemberg, Königstr. 10a, 70173 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de 
 
2. Nutzung der Bilder und Tonaufnahmen bzw. angegebener Daten 
Im Rahmen der Aktion werden von den Verantwortlichen Fotos oder Videos von den stattfindenden 
Veranstaltungen und deren Kreativbeiträgen sowie den Teilnehmern der Aktion gemacht. Diese Medien sind 
ausschließlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Verantwortlichen bzw. deren übergeordneten Einrichtungen 
(Regierungspräsidium Stuttgart und Kommune der ausführenden Bibliothek) gedacht. Die Medien können 
dabei für diesen Zweck auch von der Fachstelle* an die teilnehmende Bibliothek und umgekehrt weitergegeben 
werden. Die Vergabe der Medien-Nutzungsrechte im Rahmen von HAL erfolgt freiwillig. Die Verwendung für 
die Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, dass die Medien, sofern eine Zustimmung erteilt wurde, in Zeitung, 
Mitteilungsblättern, Fachzeitschriften, Online-Auftritten der verantwortlichen Stellen (z.B. Homepage, 
Facebook, Instagram) veröffentlicht werden können. In diesem Zusammenhang kann mit entsprechender 
Zustimmung auch der Name des teilnehmenden Kindes erwähnt werden. Die Verwendung des 
Medienmaterials durch die verantwortlichen Stellen erfolgt ausschließlich in Zusammenhang mit HAL. Eine 
Löschung aller Medien kann insbesondere bei Veröffentlichung im Internet nicht garantiert werden, da die 
Medien kopiert oder verändert werden können. Bitte beachten Sie, insbesondere bei Online-
Veröffentlichungen, die für den jeweiligen Kanal abgegebenen Datenschutzerklärungen. Die Einwilligung kann 
jederzeit schriftlich widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufs können bereits veröffentlichte Medien 
regelmäßig nicht zurückgeholt werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
uneingeschränkt. Die Einwilligungserklärungen werden bis auf Widerruf bei der ausführenden Bibliothek in 
schriftlicher Form aufbewahrt. Auf Anfrage können die Einwilligungserklärungen in schriftlicher oder 
elektronischer Kopie an die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Stuttgart 
als Mitverantwortliche Stelle weitergegeben werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Stuttgart 


